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,4 bfeits vom lärmenden Stadtverkehr, faft noch im Schatten der I ürme von St. Andreas, licht die 
/V belcheidene Magnuskirche und über die Dächer hinweg grüßen die Türme des hohen Domes 
die kleine Schweller. Mehr als taufend Jahre find über lie hinweg geraufcht, ein Schicklai, weddel- 
voll wie es kaum einer anderen Wormfer Kirche betchiedcn war, liegt hinter ihr. Vernachlälhgt, 
völlig verkannt in ihrer großen Bedeutung um die Gefdiichte des AS ormfer 1 roteltantismus, war he 
lange Jahre kirchlicher Benutzung entzogen. Wenn lieh ihre Horte jetzt öffnet, damit in kh werer Zeit 
im altgeweihten Raume das Wort Gottes wieder verkündet werde, mag auch der Blick zurucklchweiten 
in ferne Vergangenheit, um trauriges, in feiner erhabenen Größe erfchütterndes Geldlick zu enthüllen. 

St Magnus”, ein Name, der in unferer Gegend fonll ziemlich unbekannt ilt, war cm Apoitel des 
Allgäus. Maginald, Maginold, Meginold, beim Volk vielfach St. Mang genannt, war Alcmanne und 
Gefährte des Heiligen Gallus, des Gründers des Klofters St. Gallen 6l2 trat er zum eilten Mal in 
Arbon am Südufer des Bodenfees auf. Als nach Gallus’ Tod die Landlchaft am Bodenfee von Konltanz 
bis Arbon verwüftet wurde, wanderte er aus. In Bregenz heilte er einen Blinden, der lieh ihm aus 
Freude und Dankbarkeit über die Genefung anfehloß. Im verfallenen Campidunum, dem heutigen 
Kempten, predigten beide das Evangelium. Hier ließ er feinen Gefährten zurück, zog weiter ins Ge- 
birge am Lech aufwärts nach Füllen, wo er mehr als 20 Jahre wirkte und im September 655 im Alter 
von 73 Jahren ftarb. Bifchof Adalbert von Augsburg (887-909) pflegte befonders die Verehrung 
des Heiligen Magnus und gab eine Reliquie desfelben in eine beim Klofter Lorfch erbaute Knche. 
St. Magnus wird abgebildet als Abt, die Hand gegen einen fliegenden Drachen erhoben. 

Die engen Beziehungen zwifchen dem Klofter Lorfch und der Stadt Worms erklären, daß nun 
auch hier der Hl. Magnus verehrt und ein Gotteshaus nach ihm benannt wurde. Ob che bei den 
jetzigen Nachforfchungen aufgefundene Kirche aus der Karolingerzeit bereits den Namen des Heili- 

"D^tdKwohl rein zufällige urkundliche Erwähnung der Magnuskirche fällt erft ins Jahr I ML 
in dem Bifchof Bucco he mit anderen Gotteshäufern als zum Andreasft.ft gehörig bezeichnet. Die 
kleine, einfehiffige karolingifche Kirche mit der halbrunden Apfis hat in der roman.fchen /eit meder- 
holte Vergrößerungen erfahren und zu Beginn des 13- Jahrhunderts war die heutige drei Ich iffige 
bafilikale Anlage in den Hauptabmeffungen bereits vorhanden Bei dem großen Stadtbrand des 
Jahres 1242 brannte auch die Magnuskirche nieder. Mit ziemlicher Sicherheit kann angenommen 
werden, daß die heute noch hchtbare Erhöhung des Mittellchiffes um etwa 2k Meter gelegentlich 
des Wiederaufbaues nach cliefem Brand erfolgte. ... , v , . , T r. i 

Aus der Zeit vor der Reformation befitzen wir keinerlei urkundliche Nachrichten. Erft aus dem 
Streit zwilchen dem Rat der Stadt und dem Bifchof über den Belitz der Kirche erfahren wir Näheres. 

St. Magnus gehörte als Pfarrkirche zum Andreasftift, aber gegen Ende des > Jahrhunderts war 
fie vollftändig unbenutzt und lieh felbft überlaffen. In der fpäter noch zu erwähnenden Vergle.As- 
Verhandlung zwilchen Rat und Bifchof vor den Kaiferlichen Komm.ffaren vom Auguft 15Ö7 <agte der 
damalige Stättmeifter Job von Moß: 

1 Wetzer & Weltes Kirdienlexikon, Freiburg 1893- • j. a-Arrl.iv« „nrl <l«-r ovan- 
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bifdiöflichen Reditsauffaffung. 



„und Tollte Herren, Dekan und Capitel gedachtes Stiffts (St. Andreas) billig ein Ehrbaren Rath 
den bloßen ledigen SteinHauffen, der doch fonft über die vierzig Jahre öd geftanden, To hoch 
nit mißgönnen, derweil die StifftsHerren nicht allein der Pfarr jährliche Gefall, fondern auch 
derfelbige angehörige Beneficia unter (ich felbft ausgeteilt.” 

Ein Jahr fpäter (chreibt Pfalzgraf \\ olfgang an den Kaifer Maximilian II.: 
„obwohl folcher Ivirch biß in die: 43 Jabr vor dem Bauernkrieg (1525) Herr gantz und gar un- 
bewohnt und ohne alle Brauch lehr geftanden.” 

\\ ir wißen, wie lieh bald nach 1517 Luthers Lehre in Worms ausbreitete, und als die erften lutheri- 
lihen Prediger auftraten, ftellte ihnen der Rat die unbenutzte Magnuskirche zur Veidügung. Job von 
Moß fagt hierüber: 

„denn unvernemlich wahr, daß man von Anbeginn und unvordenklichen Jahren herr, cliefer 
Pfarrkirchen allwegen ein Ehrbarer Rath rechte Patronen gewelen, darauf auch jeder Zeit, auch 
der alten Religion, ihre Pfarr-Herren, Caplan elegirt und präfentirt haben. Dergleichen auch 
zur Zeit anfänglicher Erleuchtung des Heyligen feeligmachenden Evangelii und fobald fie lieh 
zu clemfelbigen bekannt, ihre Evangelifche Pfarr-Herren dahin verordnet, und ift alfo dazu- 
mahl anno 21 und darvor, die erfte Kirch geweft, darinen ein Ehrbarer Rath und gemeine 
Bürgerfthaft das Evangelium predigen, und andere Chriftliche Ceremonien clerfelhen ver- 
handeln haben laßen.” 

I löchftwahricheinlich befitzen wir alfo in der Magnuskirche neben der Stadtkirche zu Wittenberg 
die ältefte proteftantifche Kirche Deutfchlands. 

Ls ill nicht Aufgabe cliefer Zeilen, die Gefthichte des Wormfer Proteftantismus aus der erften Zeit 
nach der Reformation zu wiederholen, es foll vielmehr anhand der auf uns überkommenen Ur- 
kunden gezeigt werden, welche Bedeutung die Magnuskirche für die evangelifche Bewegung der 
damaligen Zeit hatte, und wie unfere \ erfahren um fie gekämpft haben. 

^ Nicht lange Tollten lieh die Lutheraner des ungeftörten Befitzes der Magnuskirche erfreuen. Als 
Bilchof und Andreasftift die zunehmende Bedeutung der neuen Lehre erkannten, machten fie ihre 
angeblichen Rechte an der Kirche geltend, ohne aber beim Rat Gehör zu finden. 1548 forderte das 
Andreasftift die Rückgabe der Magnuskirche und Ichrieb: 

„wiewohl wir vormals zu mehrmalen Ew. gleicher Geftalt begehrt und angefucht aber unfer Bitt 
nie ftatt gehabt noch vielweniger Antwort erlangt.” 

Der \ erfuch des Andreasftifts, den Proteftanten die Kirche abzunehmen, (cheiterte. Der Rat ließ fich 
aut keine Verhandlung ein. Ein Jahrzehnt fpäter wandte lieh der Bilchof zum erften Mal an den 
Kailer I erdinand I., der am I/. I ebruar 1559 vom Rat die Rückgabe der Kirche an das Andreasftift 
verlangte. Diefes erfte Kaiferliche Mandat batte ebenfowenig Erfolg wie die Vorftellungen des 
Andreasftifts. Erft als Bilchof Dietrich zu Worms die Intereßen des Stifts in nachdrücklicher Weife 
vertrat, fab fich der Rat zu flacherer Abwehr veranlaßt. 1,567 belchwerte fich Dietrich erneut beim 
kaifer Maximilian II. und fchlug vor, der Rat folle die Kirche zurückgeben, über die endgültige Be- 
htzlrage wolle er lieh dem Spruch des Kaiferlichen Kammergerichts fügen. Nidit ohne eingehende 
Unterfuchimg wollte der Kaifer in dem Streit entfeheiden, deshalb ernannte er noch in demfelben 
Jahr V olfgang, Kämmerer zu Worms, genannt Dalberg, und den Kaiferlichen Rat Friedrich von 
I lerßbeim zu Kaiferlichen Kommißaren, die den V erfuch zur Schlichtung des Streits machen follten. 
\om 2Q. bis 30. Anguß 1567 fand im Bürgerhof unter beiderfeitigem großem Aufgebot von Sach- 
verftändigen cliefe Verhandlung ftatt. 

Ibr \ erlauf foll hier nicht im einzelnen gefchildert, es follen auch nicht die Anfprüche dargelegt 
und erläutert werden, die v on beiden Seiten vorgebracht wurden, aber wenn damals behauptet 
wurde, daß die katholifche Geiftlichkeit den Gottesdienft in der Magnuskirche dadurch zu ftören 
verflechte, daß fie mit „gefpannten I'euerBüchfen die Cantzel verwahrte”, fo kann das Verhältnis 
der beiden Bekenntniße zueinander nicht gerade harmonifch genannt werden. Die Kaiferlichen 
Kommißare fchlugen zum Schlüße vor, der Rat möge die Kirche dem Andreasftift ausliefern und 
dafür vom Bilchof das im Jahr zuvor abgebrannte Auguffinerftift erhalten. Außerdem foll der Bifchof 
zu deffen \V iederaufhau 500 Gulden an den Rat zahlen. Bifchof Dietrich nahm den Vorfchlag an, 

Ij111 "°^le er '’^ht mehr als 300 Gulden zahlen. Der Rat dagegen lehnte ihn vollftändig ab mit der Begründung, der Aufbau des Auguftinerftifts kofte wenigftens 2000 Gulden und mit fo hohen Aus- 
gaben könnten fie fich nicht belaßen, außerdem aber hätten feine Vorfahren die Magnuskirche „er- 

(wiederhergeftellt), er hätte Sonntags und Donnerstags darin predigen laßen und es fei un- 
billig, ihn von cliefer Stätte zu vertreiben. 
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Na di gefcheitertem Einigungsverfudi entfdiiecl Kaifcr Maximilian am 24- Oktober 15^7 > daß der 
Rat die Kircbe zu räumen hat und zum Aufbau des Auguftinerftifts 300-500 Gulden vom Bildiot 
beanfprudien kann. (2. Kaifei'l. Mandat.) Während der Bilchoi fich beim Kaifer füi den gnädigen 
Spruch bedankte, empfand ihn der Rat befonders hart, weil er gegen die klaren Beftimmungen cles 
Augsburger Religionsfriedens verfließ. Im Gefühl der ungerechten Lntlcheidung wuchfen feine Kräfte. 
Er gab die Kirche nicht heraus und verfuchte es mit einer neuen Bittfchrift. Am 12. Juni 1568 befahl 
der Kaifer, die Magnuskirche gegen ein Gnadengeld von 500 Gulden binnen 6 Monaten zu räumen. 
(3. Kaiferl. Mandat.) Daraufhin gewann der Rat den Herzog Chriftoph von W ürttemberg, die Land- 
grafen Wilhelm und Ludwig von Helfen und den Kurfürflen Friedrich von der Pfalz, die ihrerfeits 
beim Kaifer vorllellig wurden. Aber auch der Bifchol ließ nicht locker. 1570 befchwerte ei lieh erneut, 
daß der Rat die Kirche immer noch nicht geräumt habe. Maximilian beantwortete diefe Belchwerde 
damit, daß er kaum einen Monat fpäter dem Rat nochmals „ernfllich befahl, dem vorigen Befehl 
gehorfamlich nachzukommen.” (4. Kaiferl. Mandat.) 

Der Rat rührte fleh auch jetzt nicht. Die Zahl der Fürften, die feine Sache verfochten, wuchs und 
vom 11. bis 30. Mai 1571 gingen nicht weniger als 7 Vorflellungen Deutfcher fürften nach \\ ien. 
Es waren dies: 

der Kurfürft Friedrich, Pfalzgraf bei Rhein, 
der Markgraf Carl zu Baden, 
die Landgrafen Wilhelm und Ludwig zu Helfen, 
die Pfalzgrafen Philipp Ludwig und Johannes, 
der Kurfürft Augult zu Sachfen, 
der Herzog Ludwig zu Württemberg, 
der Herzog Johann Wilhelm zu Sachfen-Weimar. 

Vier Jahre überlegte der Kaifer, was er angeftchts cliefer Linfprüche tun follte, aber er wollte lieh 
zu keiner anderen Auffaffung bekehren laffen und am 21. September 1575 erließ er em l onal- 
Mandat, das dem Rat bei einer Strafe von fünfzig Mark löthigen Goldes befahl,'die Kirche lolort 
zu räumen. (5-Kaiferl. Mandat.) Diefes Mandat lautet: 

„Wir Maximilian der andere, von Gottes Gnaden erwehlter Römilcher Kayfer, zu allen Zeiten 
Mehrer cles Reichs, zu Germanien, zu Hungarn, Böheimb, Dalmatien, Croatien und Slavomen etc. 
König, Lrtz-Herzog zu Oeßerreich, Herzog zu Burgund, Steyer, Kärnten, Grain und W urten- 
berg, Graf zuTyroll etc. Entbieten den Ehrfamen und cles Reichs lieben Getreuen Stadmeilter, 
Bürgermeifter und Rath der Stadt Wormbs unfer Gnad und alles gutes. 

Lhrfamen, lieben Getreuen, welcher mallen und aus was Urfach, wir hievor und nemblich 
vom 12ten Tag Junii verfchienes acht und fechzigften Jahres, in den Irrungen, lo lieh zwilchen 
dem Ehrwürdigen Dieterichen Bifchoffen zu Wormbs unfern Fürften, und den I brfamen unlern 
lieben Andächtigen H. Dechant und Capitul St. Andräen - Stiffts dafelbft, an einem und l aich 
anders Theils St. Mangen Kirchen halben, und fonderlich von wegen Reparation und Bellerung 
der Auguftiner-Kirchen erhalten, und dahin refolvirt, euch auch darauf genäd,glich ermahnet, 
befohlen, daß ihr es bey denen vor unfern hierunten verordneten Kayfer idien Comm.llarien 
angenommenen Mitteln unweigerlich bleiben laffen, und vorigen Abred und Bewilligung gema 
ewren Prädicanten aufs längft innerhalb fechs Monathcn den nächften nach Lmplahimg diß 
unferes Kayferlichcn Mandats, folgend fogleich die Erbauung bemelter Auguftiner-Kirchen 
fich länger verweilen möchte, ohne allen weiteren Verzug und Ausred von S. Mangen L iarr- 
Kirchen ablchaffen und diefelb gedachtem Stillt zu S. Andreas wieder einräumen; hingegen 
aber von eweren Gegentbeil auch, die vor denfelben Kayfer ichen Commiffarien bewilligte und 
angenommene fünffhundert Gülden (doch aus keiner Schuld oder Gerechtigkeit mit ebeftem 
erlegt und richtig gemacht werden follen, mit dem angehenckten noch fernem ern fliehen Befehl, 
gegen gedachtem unferm Fürften dem Bifchoff zu Wormbs, feiner Andacht zugethanen Stillten, 
Pfarr-Kirchen und Clerifey, auch dergleichen und aller anderen thatlichen Emgnlle gantzlich 
zu enthalten, und wo ihr je zu S. And. dero Stifften, Kirchen und den Ihren wie abftehet, einige 
befügte Sprüch zu haben vermeint, in demfelben entweder von defto befferer Nachbar hallt 
wegen die gütlihe Vergleichung, oder doch die ordentliche Wege an die Hand zu nehmen, 
und euch alfo gebührlichs Austrags erfättigen und begnügen zu laffen. Deffen alles willet ihr 
euch guttermaßen zu erinnern, wie ihr euch denn niht wenig zu berichten habet; ob uns wohl 
hernah von euch ein Bericht zukommen, darinn ihr mit 1 urwendung alleilei gefachten Bcheltle 
obbegriffener unferer Refolution und Verordnung euch zu wiederfetzen vermeine , daß wii es 
doh folhes eures Berihts ungeahtet bey clerfelben unferer erften Refolution allerdings bleiben 
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laffen, und euch darauf von neuen ernftlidier auferlegt, vorigem unferem Befehl gehorfamlich 
nachzukommen und es bey obangeregter ewer Erklärung, fo dann in dem durch euch felblt 
angezogenen Protokoll laut begriffen wäre, unweigerlich bleiben zu laffen. Wiewohl wir uns 
nun hierauf gnädig und endlich verfehen, ihr würdet (wie euch dann anders nidit gebühret hat) 
demfelben unferm andern Befehl gehorfamblich nach gelegt, und bemeltem Bifchoff und Capi- 
rul zu fernerem Klag, auch dardurch uns zu weittern ernfflithen Einfehen nit Urfach gegeben 
haben, fo würde uns doch, ietzt derfelben unferer Zuverficht entgegen, von gedachtem Bifihoff 
und Capitul zu St. Andreas mit höchfter Belchwehrung unterthäniglich vorgebracht, obwohl 
euch die Erlegung angeregten fünffhundert Gülden zu mehrmahlen von ihnen angebothen 
worden, daß ihr doch diefelben nicht annehmen wollen, fonder nochmahlen auf eurem vorigen 
Unfug beharret, mit Fürwendung etlicher Urfachen, fo mich in eueren vom zehnden Junii 
verfchienes ein und fiebenzigften Jahrs, an gethanen weitern Bericht nach, längft begriffen; 
derwegen uns dann bemelter unfer Fürft der Bifchoff zu Wormbs, famt dem Capitul St. Andreas 
demüthiglich angerufen und gebethen, daß wir ihnen hierinn mit unferer ferneren Kayferlidhen 
Flülfl und Einfehen zu erfcheinen genädiglich geruheten. Dieweil lieh dann bißher fo viel be- 
funden, und ungeachtet, was in jetztberührten eweren jüngften Bericht weitläufftig vorgebracht, 
nochmahln anders nit befind, als das St. Mangen Pfarr-Kirchen ohne Mittel dem Stifft zu 
St. Andreas zugehörig, und ihr deren weder zur Zeit des aufgerichteten Paßauischen Vertrags, 
noch auch fonft jemahlen in ruhiger Poffeßion gewefen, oder einige Gerechtigkeit darzu gehabt- 
claherr dann auch der von euch angezogene Religions-Frieden cliß Orths nicht ffatt hat, fo 
befehlen wir euch demnach abermahlen, von Römifiher Kayferlicher Macht bey Vermeidung 
unferer fihweren Ungnad und Straff, und darzu einer Poen, nemblich fünffzig Marek löthigen 
Goldes, uns halb zu unfer, und des Reichs-Kammer, und den andern halben Theil mehr- 
gedachtem Bifihoff und Capitul unnachläßlich zu bezahlen ernftlich gebiethend, und wollen 
daß ihr ungehindert, was bißher von euch vorgebracht worden, obberührten unfern vorigen 
Befehlen, innerhalb zweyer Monathen, den nägrten nach Infinuirung cliß unfers Kayferlidhen 
Mandats, folgend, gehorfamlich und ohne alle fernere Ausred und Verzug nachfetzet, und alfo 
gegen Empfahung der mehr berührten, euch allein von Fried-Lebens und befferer Nachbar- 
Ichafft, auch keiner Gerechtigkeit wegen, bewilligten fünffhundert Gülden innerhalb denfelben 
zweyen Monathen, da gleich die Erbauung der Augufiiner-Kirchen, als darzu ihr bißher Zeit 
genug gehabt, lieh länger verweilen möchte, eueren Praedicanten von St. Mangen-Kirchen 
abgefchaffet, und cliefelbe obberührten Stilft zu St. Andreas wiederumb einräumet, und dann 
auch gegen oft bemelten Bifihoff und dem Capitul zu St. Andreas, und zugethanen Stifft-Pfarr- 
Kirchen und Clerifeyen dergleichen und aller thätlichen Eingriff, eudi gäntzlich enthaltet, und 
wo ihr je zu Sr. Andacht und ihnen ihrer Stifft-Kirchen, und andern wie obftehet einige recht- 
mäßige befügte Sprüch zu haben vermeind, in demfelben der obangedeuten Wege einen an 
die 1 fand nehmet, und euch alfo gebührlichen Austrags erfättigen laffet, auch hierin weiter nicht 
ungehorfamb feyn, noch anders thut, in keine Weiße, als lieb euch fey obberührte unfere fihwere 
Ungnad, Straff und Poen zu vermeiden; daß meinen w ir ernftlich. Gegeben auf unferm König- 
lichen Schloß zu Prag den einundzwantzigften Tag des Monaths Septembris anno c.t. Im fünff 
und fiebenzigften, unferer Reich des Römifthcn und Hungarifchen im dreyzehenden, und des 
Böheimbmifthen im fieben und zwantzigften. Maximilian.” 

Durch den Kaiferlichen Kammer-Boten Dietrich Memle wurde cliefes Mandat dem Rat, an feiner 
Spitze Städtmeifter Gg. Moßbach, am 21.1 ebruar 1,570 übergeben. 

Auch cliefe Strafandrohung fthredkte den Rat nicht. Zwar bat er den Kaifer wieder um Aufhebung 
des Mandats, auch der Kurfürft Friedrich von der Pfalz verwandte lieh im gleichen Sinne, aber er 
dachte nicht daran, dem Befehl zu gehorchen. 

Da ftarb Maximilian und fein Nachfolger Rudolf H. hatte zunächft andere Sorgen, als lieh um die 
Wormfer Magnuskirche zu kümmern. Und nachdem auch Bifchof Dietrich — der eifrigfte Verfechter 
der Sache des Andreasftiftes - I5S0 geftorben war, fihien es, als ob der Streit einfthlafe. Jedenfalls 
befitzen wir keine Nachricht, daß lieh Kaifer Rudolf jemals damit befaßt hat. Erft nach deffen Tode 
wandte lieh Bifchot V ilhelm von Worms am 21. Dezember l6l,5 an den Kaifer Matthias. Dabei be- 
zog er (ich aut das Pönal-Mandat von 1575 „dembis dato kein fihuldiger Gohorfam geleiftet wurde,” 
und bat um ein Einfthreiten des Kaifers. 

I nterdelfen benutzte der Bifchof jede Gelegenheit um lieh über den Rat zn befchweren. Seiner 
Schrift an den Kaifer fügte Bifchof M ilhelm ein Protokoll des Notars Henricus Bücher vom 20. April 
1614 bei, in dem es heißt: 
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„de (Ten aber unerachtet befinden fie nunmehr im Augen (drein, daß zu fondercm vergefdilagenen 
Vortheil, ihnen aber und ihrem Stift zu merklidren Praejuditz und Nachtheil etliche ungewöhn- 
liche Wappen und Infignia der vier Juraten in offtermeldeter ihrer S. Magni Kircb angemahlet 
feyn; desgleichen daß mit umblcbweiffiger Circumferentz und Circumfkription öffentlich in der 
Kirdr gefdrrieben, ob folte jetziger Zeit felbiger Pfarr-Kirchen ordentliche Plärr-Herrn feyn, 
ein ungeweyheter Lutherifdrer Praedicant Andreas V ildcius genannt; darbey es nicht \ei- 
blieben, fondern es haben die ernannte Juraten aus unzweiffentlichem Geheifch oder doch 
muthmaßlicher wiffender Gefehlung des Raths zu Wormbs ein großes Cruzifix, eingemaurten 
Keffel oder Stein zum Weyh-Waffer denioliren und ausbrechen, die von uhralters angemahlte 
Bilder durchftreichen, und an clero ftatt allerhand mit Fleiß zufammen gefuchte Taxativ-Sprüdr 
und Carmina anfetzen laffen; fo dann endlich haben de eine neue Ober- oder Porkirch aul- 
richten, und zum Fuß der gezimmerten Stiegen einen konfekrirten Altar, wie man vernimmt, 
violiren und vernichten laffen.” 

Diefes Protokoll befchreibt zum erften Mal, wie die Magnuskirche damals im Innern ausgefehen hat. 
Die Wände waren mit alter, reicher Malerei verfehen, über dem Eingang war eine Empore errichtet. 
Aus einer fpäteren Darffellung erfährt man, daß der Altar im Chor und die Kanzel am mittleren 
Pfeiler ftancl. Die ftille Hoffnung, cliefe Malereien auf altem Putz wieder aulzufinden, hat lieh leidei 
nicht erfüllt (ein kleiner Reff ift in zwei ehemaligen Fenfterlaibungen erhalten), jedenfalls imU ne 
durch Brand oder Unverftand bei fpäteren Wiederherftellungen mit dem Putz befeitFgt worden. Im 
ausgegrabenen Schutt fanden (ich folche Putzrefte mit prächtigen z. T. figürlichen Darfte'kingen aus 
frühgotifcher Zeit. . n 

Jedenfalls glaubte der Bifchof dem Kaifer durch diefes Protokoll zeigen zu follen, wie die I rote- 
ffanten die alten Kirchen zerfförten und für ihre Zwecke einrichteten. Kaifer Matthias hat gegen den 
Rat nichts unternommen und fo blieb während des ganzen 30jährigen Krieges und noch (päter der 
Streit um die Kirche auf die gelegentlichen örtlichen Auseinanderfetzungen befchränkt, bis die fian- 
zöfifchen Mordbrennerbanden iÖSQ auch die Magnuskirche in Trümmer legten. Aus dem rauchenden 
Schutthaufen der Stadt flohen ihre Bewohner ins Exil und mit ihnen die damaligen 1 farrer Bloch, 
Beyer, Textor und Schild. Als die Franzofen nach ihren Schandtaten abgezogen waren, kehrten auch 
die Bewohner der unglücklichen Stadt allmählich zurück. Pfarrer Textor führte IÖQI feine Schar von 
Lampertheim wieder in die Heimat. Auf den Trümmern der Magnuskirche hielt er einen ergreifenden 
Gottesdienft mit Predigt, wobei der Hutmacher Krafft Korn das Lied: „An Wafferfluffen Babylon 
vorfang. „Von dem vielen Weinen und Schreien konnte man nicht fortfingen, bis die Leute (ich 
wieder gefaßt und erholt hatten.” , , 

Den Raubkrieg Ludwigs XIV. beendete 1097 der Friede von Ryswi|k. Die katholilche Geiitlich- 
keit veranftaltete aus cliefem Anlaß eine große Friedens-Dankprozeffion, bei der es in Abwelen- 
heit des Magiffrats zu fchweren Händeln kam, die das Verhältnis der beiden Konfeff.onen zueinander 
auf Jahre hinaus wieder empfindlich ftörten. Erff 13 Jahre fpäter, am 8. Januar 1710, wurde dielei 
Streit äußerlich beigelegt dadurch, daß der Rat dem Bilchof einen „Revers” überreichen ließ worin 
er verfprach, daß folche Tätlichkeiten in Zukunft unterbleiben follten und den Seinigen folches hei 
Strafe verbot. In feierlicher Weife wurde diefer Revers von Abgefandten des Rats den Beauftragten 
des ßifchofs übergeben, wobei von beiden Seiten verföhnliche Anfprachen gehalten wurden. Aber 
der Streit war doch nur äußerlich gefchlichtet und bei dem V iederaufbau der Magnuskirche brach 
er erneut aus. Am 26. Dezember l6Q7 hatte (ich der Rat zum erften Mal mit diefer 1 rage belaßt und 
fie in feiner Sitzung vom l8. Auguft 1ÖQ9 erneut behandelt. Aber erff am 15- Juü 1712 faßte er den 
Befchluß „nach dem übergebenen Projekt und Überfchlag mit Reparation der Magnuskirche anzu- 
fangen und die Koften aus der St. Magni Collektur zu beftreiten.” Unverzüglich wurde diefes Vor- 
haben in die Tat umgefetzt, jedoch follte fich der Rat an dem Werk des \\ lederauf baues nicht lange 
erfreuen. Kaum war mit den Arbeiten begonnen, luchten die bilchöflichen Rate che Arbeiten zu 
ftören, indem fie den Maurern das Werkzeug pfändeten. Erneut mußte der Rat zur Klage Ichreiten. 
Am 23 September 1712 richtete er eine umfangreiche Klagefchnff an die Bilchoflich VVormlilche Uc- 
gierung und am gleichen Tage erhob Notar Salomon Ludwig Omther im Auftrag des Rats bei dem 
Dechanten des Andreasftifts dagegen Einfpruch, daß das Stift den Rat im Belitz der Kirche ftore. 
Tnstrumentum Reprotestationis, die bifchöfticherfeits gefchehene 1 urbation .111 Bau und Repanrung 
der der Stadt angehörigen St. Magni Kirch betreffend.) Der Bifchof forderte nunmehr eine Rate zu 
eingehendem Bericht über die Befchwerden der Stadt auf, den diefelben, an ihrer Spitze Adolf I r.eclr.di, 
Herr zu Eltz, am 28. Februar 1713 erftattet haben. Sie verficherten zunachft, daß gleichwie bisher 
gegen die Stadt Worms nicht das mindeffe unternommen \c orden wäre als wozu he vermöge Kaiier- 
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lieber Urteile befugt gewefen wären und verfuchten Satz für Satz die Beleb werde des Rats zu wider- 
legen. I nter den vielen Anlagen, die fie zur Begründung ihres Standpunkts anführen, find be- 
merkenswert der „Revers” vom 8. Januar 1710, das vierte Kaiferliche Mandat von 1570 und das 
Pönal-Mandat von 1.575- 

Damit war der Jahrhunderte währende Streit um das Eigentumsrecht an der Magnuskirche wieder 
von neuem entfacht. Natürlich konnte der Rat auf diefe die tatfächlichenVerhältniffe feiner Meinung 
nach entftellende Darftellung nicht fchweigen und verfaßte feinerfeits eine ebenfo umfangreiche Ent- 
gegnung, die er am 3. November 1714 gelegentlich des Reichskonvents den Kurfürften, Fürften und 
Ständen überreichen ließ. Neue Gefichtspunkte find in beiden Schriften nicht enthalten. 

Inzwilchen (chritten die Wiederherftellungsarbeiten an der Kirche fort, obwohl immer w ieder ver- 
flicht wurde fie zu hören, zu einer Vollendung kam es jedoch nicht. Das Mauerwerk der Kirche 
wurde notdürftig inftand gefetzt. Im Innern aber blieb der Schutt noch liegen, ein Zuftand, der die 
Abhaltung von Gottesdienften natürlich nicht zuließ. 

Das Andreasftift mochte in den folgenden Jahren erkannt haben, daß es auch diesmal mit feinen 
Anfprüchen auf die Kirche keinen Erfolg haben würde. Es trat diefe daher 1717 an die Jefuiten ab 
und überließ es denen dafür zu forgen, die Kirche in ihren Belitz zu bringen. Die Jefuiten faßten 

^—fiJilauer an, lie verzichteten auf papierne Einfprüche, fondern machten 1723 dem Rat das 
Angebot, ctfeMagnuskirche und den anliegenden Friedhof gegen ein „Stück Gold” zu kaufen. Der 
Rat befand ftch nun in lehr Ichwieriger Lage. Der Bau der Dreifaltigkeitskirche ftand vor feiner Voll- 
endung ^Tnd erforderte von der armen Gemeinde bedeutende Opfer. War es da nicht verlockend, 
die noch halb verwüftete Kirche für gutes Geld zu verkaufen? Zum erften Mal in dem Befitzftreit 
fagte der Rat nicht fofort nein, fondern prüfte das Angebot eingehend. Dabei wurden folgende 
Gefichtspunkte erörtert. Da die neue Kirche auf dem Marktplatz Raum für die ganze Gemeinde 
bietet, braucht man die Magnuskirche in Zukunft nicht mehr; fie könnte überhaupt nicht mehr als 
Pfarrkirche dienen, weil man keine 30 I amilien mehr zufammen bringen würde, die man dort ein- 
pfarren könnte. Auch den Kirchhof habe man nicht mehr nötig, er fei feither nicht gebraucht worden 
und würde auch in Zukunft nicht benutzt. Befonders aber könne man das Geld, das die Jefuiten 
anboten, zur Erbauung der neuen Kirche gut gebrauchen. Es wurde auch betont, daß w enn man die 
Magnuskirche jetzt unter Dach bringe, um fie zu Beifetzungen oder in anderer Weife zu benutzen, 
Störungsverfuche durch die Jefuiten zu befürchten feien, zumal diefe auch den benachbarten Otter- 
bergerhof kaufen wollen. Ein ungeftörter Gottesdienli fei kaum möglich, wenn man auf der einen 
Seite die Jefuiten, auf der anderen das Andreasftift zum Nachbar habe. 

Im Rat waren die Anfichten geteilt; deshalb Ichrieb er im September 1723 an die Theologilchen 
und Juriftifthen l'akultäten der Univerlitäten zu Gießen und Tübingen, weil „er fich außer Verant- 
wortung und möglicher Nachrede geletzt willen wollte und frag an, ob ein Verkauf der Kirche an 
die Jefuiten empfohlen werden könnte. 

In der Antwort der Univerfität Gießen vom 4- Januar 1724 find in großen Zügen folgende 
11 Gefichtspunkte behandelt: 

1. Der \ erkauf Gott geheiligter Güter ilf nicht ftatthaft. 
2. Diefe Geletze gelten fowohl bei den Evangelifchen als auch bei den Katholiken, fo daß 

dergleichen C.üter weder veräußert noch zu weltlichem Gebrauch verwendet werden dürfen. 
3- Kann eines Vorteils willen von diefen geheiligten Geletzen abgefehen werden? 
4- Infonderheit w eil es fich in Wirklichkeit um ein altes Gemäuer handelt, das fall zu einer Kloake 

geworden fei. 
5- Kann cliefer Verunehrung nicht durch andere Mittel und V ege begegnet werden? 
6. Scheint es nicht chriftlich zu fein, die Kirche in ihrer Verwüftung fo lange liegen zu laflen, bis 

Gott Mittel und Wege zeigt fie wiederherzuftellen, als den Jefuiten die Wiederaufbauung zu 
geftatten ? 

/. Die Evangelilchen müffen es vor Gott verantworten, wenn fie den Katholiken geftatten, die 
Kirche wieder aufzubauen, und fo zur Fortpflanzung des katholifchen Gottesdienftes Für 
und Tor zu öffnen. 

8. Es ift die erfte Kirche, die in der Reformation von den Lutheranern benützt w urde, und die 
Gott Io w underlich gefegnet und unter feinem Schutz erhalten hat. 

9. Die Abtretung der Kirche an die Katholiken gereidit der evangelilchen Bürgerlchaft zu 
großem Ärgernis. 
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10. Die Kirche war feit (626 und vorher alle Zeit im ßefitz der Evangelifchen, mithin ift der von dem 
Andreasftift bei dem Kaifer angezettelte Prozeß durch den Frieden zu Osnabrück aufgehoben. 

11. Es zieht große Verantwortung nach heb, wenn man den Wünfchen der Jefuiten willfahren würde. 
In der weiteren Begründung ift dann ausgeführt: Die Gott geheiligten Güter können in gewiffen 

Fällen fehr wohl abgetrennt werden; Göttliche und Weltliche Redite können in dringender Not 
veräußert werden, wenn es zur Verbefferung des Zuftandes der Kirche dient, befonders wenn ße 
überflüffig ßnd und zu keinem Gebrauch dienen. Die Not und die Schuldenlaft, in die die Stadt 
Worms durch den Brand verfetzt worden ift, ift fo bekannt, daß es nicht abzufehen ift, woher die 
Mittel kommen feilen, die zerftörte Kirche wieder aufzubauen, zumal eine fehr große neue Kirche 
auf dem Markt und noch eine Nebenkirche vorhanden ift, fo daß es überflüffig ift, an diefen Stein- 
haufen noch mehr Geld zu verwenden, das mit dem, welches man von den Jefuiten erhält, nützlicher 
verwendet werden kann. Unter diefen Umftänden ift zunächft nicht abzufehen, warum dem Begehren 
der Jefuiten de jure nicht entfprochen werden könne. 

Den Jefuiten ift die Ausübung der Religion in der StadtWorms geftattet, es kann ihnen alio nicht 
verwehrt werden, andere Orte in der Stadt an fleh zu bringen und eine neue Kirdie darauf zu er- 
bauen. Den Evangelifchen kann es einerlei fein, an welcher Stelle der Stadt die Jefuiten die ihnen 
gehafteten Religionsübungen ausführen. Da die Fakultäten nicht erfehen konnten, ob die Evange- 
lifchen 1624 tatfächlich im Befitz der Kirche gewefen find, fo könnte die Gefahr beftehen, daß die 
Jefuiten Gelegenheit finden, durch Urteil das umfonft zu erhalten, wofür ße jetzt ein gutes Stück 
Geld anbieten. Wenn man den Jefuiten den Verkauf cliefes Platzes verweigert, io kann man ihnen 
andererfeits die Erbauung einer Kirche auf einem anderen Platz nicht unterfagen. Wo die Jefuiten 
einmal ihren Sitz haben, begnügen ße lieh nicht gern mit dem, was ihnen eingeräumt ift, fondern 
laßen es ßch angelegen fein, immer weiter zu gehen, fo daß auch ihre eigenen Religionsverwandten 
ihnen nicht vielzutrauen. Obwohl noch verfchiedene verwüftete Plätze katholiieher Kirchen in Worms 
ßnd, werden cliefe den Jefuiten nicht eingeräumt. Verkauft man jetzt die Magnuskirche an die Jefuiten, 
dann werden ße ßch cliefes Beifpiels auch in anderen Reichsftädten zu ihrem Vorteil bedienen. Wenn 
die Jefuiten die Kirche wieder aufbauen, werden (ie ße nach den Vorfchriften ihrer Religion neu 
weihen, was aber nicht ohne großes Gepränge unter Zuziehung einer Menge Katholiken aus fremden 
Orten, ja vielleicht fogar mit Stiftung gewiifer Wallfahrten gefchehe. Das könnte zur folge haben, 
daß die evangeliiehe Lehre aufs gründlichfte verläftert und es gar als ein YV under Gottes ausgelegt 
wird, daß cliefe elfte lutherifche Kirche in Worms den angeblichen Ketzern wieder entriffen worden 
iei. Ferner befürchtet man, daß nicht nur die evangeliiehe Lehre geläftert, gelchändet und geichmäht 
wird, fondern daß auch die dort ruhenden l oten verunchrt werden, wodurch I umult, Unruhe und 
Ärger in der Bürgerfchaft entliehen. Dies aber muß eine chriftliche Obrigkeit verhüten. 

Das Gutachten der Univerßtät Gießen kommt, wie das der Univerßtät I übingen, das ßch in ähn- 
lichen Gedankengängen bewegt, zu dem Schluß, daß von einem Verkauf der Kirche an die Jefuiten 
abzufehen ift. 

Obwohl nach Bekanntgabe cliefer Ausführungen die Anficht im Rat immer noch geteilt war, wurde 
das Gebot der Jefuiten ausgefchlagen. Natürlich konnte der Rat zunächft nicht daran denken, die 
Kirche wieder aufzubauen, erli als im Polnifthen Erbfolgekrieg \\ orms wieder franzößfthe Befatzung 
erhielt, die von 1734- 1735 hier häufte, erhielt ße auf Befehl der Franzofen ein neues Dach, um den 
Truppen als Speicher dienen zu können. Die Jefuiten hatten inzwilchen ihre Pläne noch nicht aul- 
gegeben und hofften nun mit Jrlille der Befatzung doch noch zum Ziel zu gelangen. 

Der Kommandeur der 1 nippen, General Comte de la Valle Montmoreney,vertrat dann auch im 
Juli 1735 die Intereffen der Jefuiten aufs energifchfte. Im Beifein vieler Offiziere empfing er den re- 
gierenden Städtmeifter Weiß und kam im Laufe der Rede auf eine alte Kapelle zu fprechen, darinnen 
jetzt Heu wäre. Für die Kapelle fei es fchade, daß ße auf folche Weife benutzt würde und wenn man 
die Kirche nicht brauche, wolle er das Fleu fofort herauslchaffen laffen. Befonders betonte er, daß 
cliefe Anregung von ihm felblt ausgehe und niemand, auch kein Jefuit, bei ihm gewefen fei. Städt- 
meifter Weiß erklärte dem General, wie wichtig cliefe Angelegenheit für den Rat fei, zumal in der 
Kirche bis vor dem Stadtbrand Gottesdienft gehalten w urde. Der General erwiderte, die Kirche fei 
jetzt nur ein alter Steinhaufen und es verlohne ßch nicht, noch viele Umftände damit zu machen, 
außerdem läge ße mitten unter den katholifchen Kirchen und wäre keine Gegend für die Evange- 
lifchen. Er befahl zugleich dem Magiftrat mitzuteilen, daß er eine Fouragierung der I elder und 
Weinberge vornehmen laffe, wenn feiner Bitte nicht entfprochen würde. Der Rat war nun in be- 
fonclers fchwieriger Lage. Konnte er es verantworten, ßch dem Befehl zu widerfetzen und damit das 
Eigentum der Bürger gefährden ? Zunächft verfuchte eine Deputation des Rats den General umzu- 
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ftimmen, aber ohne J .rfolg. De la \ alle behauptete, die Kirche gehöre dem Andreasftift, das fie an 
die Jefuiten abgetreten habe. Nach einer ßefprechung mit dem Pater Prokurator müffe er bei feiner 
Meinung verbleiben. Wenn die Stadt die Kirche nicht herausgebe, würde er Ichon den Rat zu zwingen 
willen, anderen Tags erwarte er eine klare Antwort mit Ja oder Nein. 

Der folort verfammelte Rat war der Anlicht, daß die Anfprüche der Jefuiten gegen die Friedens- 
verträge verftoße und befchloß: 

„alfo überläßt man es derfelben Allergnädigften Juftice und der daheer dependirende Inter- 
pretation und Explikation, welche man lieh gefallen, auch gefchehen lalfen muß, was diefelbe 
über die Stadt verhängt.” 

Mit diefem Befchluß gab lieh der General nicht zufrieden und drohte erneut mit Fouragierung und 
Zerftörung. Die evangelifchen Geilüichen, die der Rat um ihre Meinung befragte, erklärten, der 
Magilirat könne eine „Ja-Antwort ’ auf fein Gewiffen nehmen, weil es fich um eine Erpreffung 
handele. Schweren Herzens befchloß der Magilirat alfo: 

„Wegen äußerft verlangender Refolution mit ja oder nein gibt der I. Magilirat das Ja endlich, 
wiewohl nur darum von lieh, um größeres l nglück von der Stadt abzuwenden und die ange- 
drohte und wirklich anfangende Exekution dadurch zu verhindern.” 

Aber cliefe Ichriftlich überreichte Antwort war dem franzöfilchen General immer noch nicht genügend. 
Er batte wohl das Gefühl der Rechtsunwirkfamkeit eines durch militärilche Gewalt erpreßten Be- 
fchlulles, deshalb überfandte er der Stadt den Entwurf eines „Reverfes”, dem Rat und Zünfte zu- 
Itimmen follten. Der Revers lautete: 

„Die 39 Rathsherrn, am Haupt derfelben Herr Städtmcifter Bamberg und die 17 Zunftmeifier, 
alle berufen und verfammelt auf dem Rathaus der Stadt aul gewöhnliche Manier in ihrer Raths- 
ftuben, haben examinirt während vieler Sitzungen die Strittigkeit, die bis anherr gewefen ili 
vor dem Kaiferl. Hof Rath zu Wien und Regensburg unter ihnen und den geililichcn Herren 
des Andreasftiftts, welche überlaßen haben ein altes Gemäuer fo die Urfach befagter Strittig- 
keit gewefen an die Patres Jefuiten, welcher vor diefem gedient hat zu einer Pfarrkirch zu Sankt 
Andreas und nach beigebrachten Papierftücken durch die Patres Jefuiten, fowohl der an lie 
gethanen Geffion oder Überlaflung als deren geurtheilten Sachen mit befagten Herren Geill- 
lichen mit I leiß und Aufmerkfamkeit examinirt, haben die Magilirats-Perfonen und Zunft- 
meifter oben befagt dazu beftellt abgeftanden und liehen ab von allen Verhinderniflen, durch 
lie und ihre \ orfahren gelchehen fo viel als von Nöthen ili, einwilligend für lieh und ihre Nach- 
kommen, daß die Patres Jefuiten machen von gedachtem alten Gemäuer und feinem Bezirk 
folchen Gebrauch, der ihnen bedünket gut zu fein, noch verlangen für lieh und ihre Nachkommen 
einiges Recht daran, und zur Sicherheit cliefes ihres feilen und wahrhaften Willens haben lie 
Gegenwärtiges unterfchrieben und daran gefetzt das „große Siegel der Stadt in ihrer Raths- 
liube.” 

Eine folche Zumutung lehnten Rat und Zünfte einflimmig ab und erzürnten den General damit aufs 
äußerlie. Er gab dem Rat nochmals zwei Stunden Zeit, um die Urkunde zu vollziehen, der aber blieb 
eifenfeli, „komme was wolle”. Um nichts unverfucht zu lalfen. fauche man eine Deputation zum 
Iranzölilchen Intendanten, um mit ihm wegen der Drohung des Generals zu fprechen. Voll Schrecken 
erfahren aber die Ratsherren dort, daß der General die Fouragierung bereits lür den näthften Tag 
befohlen hätte. V eil der Intendant dem gegebenen Befehl folgen mußte, verfprach er, wenigltens 
die V eingärten foweit als möglich zu Ichonen. I nterdeffen bot de la Valle den Jefuiten die Magnus- 
kirche an und empfahl ihnen, lieh mit der Stadt darüber zu einigen. Den Jefuiten war dies unange- 
nehm, lie wollten äußerlich keinen \ erdruß mit dem Rat haben, nachdem diefer belchlolfen hatte: 
„mit den Jefuiten ift lieh keinesfalls einzulallen und bleibt es lediglich bei der dem General Ichriftlich 
übergebenen Refolution. Dem Rat ließ jedoch der General mitteilen, wenn erlich mit den Jefuiten 
nicht in Güte einigen könnte, würde er den ganzen Magilirat zur Magnuskirche befehlen, damit er 
zugegen lei, wie cliefe dauernden Belitz von der Magnuskirche nähmen. Tatlächlich erlchien der Notar 
Demallon mit zwei Zeugen auf dem Rathaus, um dem Magilirat im Auftrag der Jefuiten mitzuteilen, 
daß er tags darauf zugegen fein lolle, wenn die Jefuiten das Gotteshaus übernehmen. Auch diefem 
Befehl kam der Rat nicht nach. Er ließ durch feinen Notar Reuß den Jefuiten einen Ichrittlichen 
1 roteft überreichen, den cliefe aber nicht entgegennahmen. Zur fellgefetzten Stunde übergab Notar 
Demallon den Jefuiten die Kirche, vom Rat war niemand anv elend. Es würde hier zu weit führen, 
die Leiden und Drangfale zu khildern, die der unglücklichen Stadt durch die franzölilche Beiatzung 
zugelügt wurden. In ihrer Not konnte he lieh nur auf papierne Protelle belchränken und Ichrieb an 
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den König von Preußen, Friedrich Wilhelm I. und den König Georg II. von England. Der Rat 
Ichilderte in diefen Schreiben die Willkürherrfchaft des franzöfifchen Befehlshabers und bat um Vor- 
ftellung bei dem franzöfifchen Flof. 

Den Jefuiten muß die gewaltfame Wegnahme der Magnuskirche inzwilchen auch bedenklich er- 
(chienen fein. Kaum zwei Monate nach diefen Gefchehniffen erklärten lie dem ßürgermeifter Grobe, fie 
hätten nur unter dem Zwang des Generals gehandelt, um leine Ungnade abzuwenden. Sie verlangten 
„die Kirche nicht anders als infofern es in Güte gefchehen könnte.” Diefe Mitteilung nahm der Rat 
zur Kenntnis, ohne fich aber auf irgendwelche Verhandlungen mit den Jefuiten einzulaffen. 

Die Befdhwerde gegen den franzöfifchen General hatte wenigftens den Erfolg, daß der franzöfifche 
Gefandte mitteilte, der General hätte Befehl, keinem Religionsteil zu nahe zu treten. Als die im 
April 1734 eingerückten Fruppen am 11. Oktober 1735 wieder abzogen, war diefe in der Gefchichte 
der iMagnuskirche bedeutfame Epifode abgefchloffen. In der Folge kümmerte fidi der Rat weder um 
den Befehl der 1 ranzofen, noch um die ßefitzcrgreilung durch die Jefuiten, fondern ließ die Schäden, 
die lieh nach dem Abzug der Befatzung ergaben, wieder ausbelfern. 

Sobald das Andreasftift fab, was an der Kirche vorging, überfandte es am 15. Januar 1737 wiederum 
einen Ichrittlichen Proteft, den der Rat am 28. Januar gebührend zurückwies. Um dem Änfpruch des 
Stifts begegnen zu können, ließ der Rat eine Anzahl alter Bürger und Bürgerinnen darüber ver- 
nehmen, ob in der Magnuskirche vor dem Stadtbrand evangelifcher Gottesdienft gehalten und ob 
von katholifcher Seite jemals der Verfuch gemacht worden fei, die Kirche für ihre Zwecke zu benutzen. 
Die Namen diefer 22 Zeugen find: 

Andreas Becher geb. 1662 
Nikolaus Deckenbach „ 1658 
Johannes Geyer „ 1Ö74 
Bartholomäus Gloxin „ 1679 
Philipp Hagenftein „ 1662 
Chriftoph Herweck „ 1665 
Wolfgang Heyl „ 1674 
Abraham Körner „ 1Ö75 
Johannes Lohe „ 1659 
Balthafar Markert „ 1672 
Johann Beruh. Minck „ 1667 
Martin Rau „ 1662 
Chriftian Rübel „ 1678 
Lorentz Schöneck „ l660 
Friedrich Vogel „ 1667 
Otto Heinrich Vogel „ l660 
Joft Wallrab „ 1672 
Johann Daniel Weyher „ I67O 
Chriftoph Zimmermann „ 1Ö57 
F rau Maria Jacobea Braun „ l66l 
Frau Maria Sufanna Haffnerin „ 1668 

Alle fagten übereinftimmend aus, daß in der Kirche vor 1689 allfonntäglich evangelifcher Gottes- 
dienft ftattfand und daß fie nie den Katholiken gedient hätte. 

Aus dem Mund des Johann Minck erfahren wir, daß vor dem Stadtbrand der Dechant des An- 
dreasftifts, der am Andreastor wohnte, ein zahmes Reh befaß, das während des Gottesdienftes öfter 
in die Magnuskirche gelaufen fei und die Zuhörer geftört habe. Auf Befthwerde aber habe der Herr 
Dechant den Seinigen befohlen, während des lutherifthen Gottesdienftes das Reh einzufperren. 

Auch dieler Streit verlief im Sande. Stadt und Bürger waren durch die ungeheuren Laften, die der 
Stadtbrand und die franzöfifche Befatzung ihnen auferlegten außerftande, die Kirche fo wieder her- 
zuftellen, daß fie gottesdienftlichem Gebrauch zugeführt werden konnte. Aber bereits l8 Jahre fpäter, 
eine lür die damalige Zeit recht kurze Spanne, erhielt der Gedanke der Vollendung des Ausbaues 
neue Nahrung dadurch, daß Wormfer Bürger beim Magiftrat um Genehmigung zur Erhebung von 
Kollekten für die Wiederinftandfetzung nachfuchten. In der Magnuskollektur find als Ertrag der 
Sammlungen folgende Einnahmen verzeichnet: 
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17. Sept. 1755 11 fl. 32 Kr. 
flesgl. 59 „ 30 „ 
18. Sept. 70 „ 40 „ 
19. „ 190 „ 16 „ 
20. „ 78 „ 20 „ 
21. „ 40 „ 13 „ 
22. „ 24 „ 29 „ 
27. „ 6 „ 32 „ 
28. „ 26 „ 27 „ 
29. „ 2 „ 30 „ 
30. „ 29 „ 36 „ 

4- Okt. 3 „ 43 „ 
20. „ 7 „ 39 „ 
16. Febr. 1756 5 „ 37 „ 
17. April 9 „ 45 „ 
14. Mai 4 „ — „ 

4- Juni 3 „ 55 „ 
6. „ Pfingftkollekte 155 » 06 „ 
8. „ Kollekte in der Magnuskirdie 32 » 40 „ 

13. „ desgl. 56 „ 16 „ 
19. „ Vom Polizei Gericht 2 „ — „ 
19. „ verkhiedene Gaben 28 „ 34 » 
19. „ gefammelt durch Phil. Jak.Eberts 23 „ 04 „ 
28. Juli Aus der Kirchenbüchfe 6 „ 58 „ 
28. „ Nadilaß an Handwerker- 

Rechnungen 39 „ 24 „ 
23. „ von Konfident Lamprecht für 

eine Grabftätte in der Kirche 50 » — „ 
26. „ Agio — „ 11h „ 
26. „ Für das Begräbnis des 

Herrn Majors von Kellenbach 50 „ — „ 
26. ,, Für das Vermauern des Grabes 3 „ — „ 

zuf. 1021 fl. 57h Kr. 

Um den Kaufwert des damaligen Gulden im Verhältnis zur heutigen Reichsmark zu ermitteln, 
wurden die Kornpreife von 1756 und 193,/32 miteinander verglichen. Aus diefem Vergleich ergab 
lieh die Kaufkraft eines Gulden zu 4,88 Reichsmark. Der Vergleich der Brotpreife führte zu clem- 
felben Ergebnis. 

In kaum 10 Monaten brachte die verarmte Bevölkerung, die in den verfloffenen Jahrzehnten die 
ganze Stadt wieder aufgebaut und die Dreifaltigkeitskirche errichtet hatte, aus freiwilligen Spenden 
dem heutigen Geldwert entfprechend rund 5000 Reichsmark auf. Die Pfingftkollekte des Jahres 1756 
erbrachte in drei Kirchen die Summe von 744 Reichsmark. 

AVie muß die durch tiefttes Leid gefchrittene Gemeinde an ihrer Magnuskirche gehangen haben, 
daß fie zu folchen. uns heute unfaßlich erlcheinenden Opfern fähig war, deren Größe erft riditig 
eingefchätzt werden kann, wenn man bedenkt, daß die ganze Stadt Worms damals nur wenig mehr 
als 5000 Seelen zählte. 

Aber nun konnte auch das begonnene Werk endlidi vollendet werden. Wie groß der Wunfih 
war, in der ehrwürdigen, durch Schickfal geheiligten Kirche wieder Gottesdienft zu halten, erhebt 
man daraus, daß man damit nicht warten wollte, bis die Bauarbeiten zu Ende geführt waren. Als 
im Herbft 1755 die zweihundertjährige Feier des Augsburger Religionsfriedens begangen werden 
follte, ergriff der Magiftrat diefe Gelegenheit, in der noch unausgebauten Kirche eine Betftunde zu 
halten. Der im Innern der Kirdie liegende Schutt wurde notdürftig geebnet, Bänke hineingebracht 
und am 6. Oktober wurde der erfte Gottesdienft feit der Stadtzcrftörung darin gehalten. Städtmeifter 
Knode hat hierüber eine Aufzeichnung hinterlaflen, die ein anfchauliches Bild cliefer Betftunde und 
ihrer Vorbereitung gibt. Sie lautet wörtlich folgendermaßen: 
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jfracfyridjt 
»Ott öem 

tn öet iWagnf Btr^ctt ^um cvftentna^l nad) ticm BfanÖ, als Öm 6tcn ©flobns 1755 

gehaltenen ©ottesöt'enft, Jlnl» Bätftunb/ beg gelegenhett öcs am 28ten Beptembn's C. A. 

feperlt'chft balper begangenen Keltgtons, f neben«, (Tags, llnb Öt'cf5crl)aiben gehabten dubtlcj). 

Als ein liodiecller Magiftrat clahießiger Kaiferl. und des Reiths freien Stadt Worms einftimmig 
refolvirt gehabt, nach dem Exempel anderer Evangelifchen Reichs - Ständen und Städten dem Ge- 
dächtnußtagdes nunmehro vor200 Jahren zu Augsburg glüdklidi getroffenen teuren Religionsfriedens 
feierlichft zu begehen, kam unter anderen deliberandis die befonderer Aufmerkfamkeit würdige 
Frage in dem verfammelten Rath vor: 

Oh nicht hei diefem feierlichen Dank- und Friedensfcft die angenehme und Ithicklithe Gelegenheit 
zu ergreifen fei, in der erften nadi der Reformation hier in Gebrauch genommenen, aber durch den 
leidigen franzöfifchen Brand völlig ruinirten und eingeäfchertenMagnus-Kirdhe ein actum parothialem 
durch Haltung einer ßetftunde verrichten, fomit hierdurch einen gefegneten Anfang zu deren ferneren 
gottgeheiligten Gebrauch machen zu laffen. 

Anfänglich fand diefer Vorfthlag einige und zum Theil begründete Schwierigkeiten und Anftände, 
dahingegen wurde Ithließlich über die frage felhff Einffimmigkeit erzielt. In Bezug auf den Zeitpunkt 
wurde nur deßhalb Anftand genommen, weil verfchiedene Rathsmitglieder den Tag des Jubiläums 
hierzu auserfehen gehabt, andere aber aus Beforgniß gegnerifcher Störungsverfuche eine andere Zeit 
für ruhiger und rathfamer gehalten, bis endlich die bei außerordentlicher Rathsfitzung erfchienenen 
Rathsmitglieder am 4- Oktober ds. Js. dahier miteinander vereinbarten und befchloffen, daß auf den 
6. Oktober als dem eigentlichen Gedächtniß Tag alten Kalenders das Gott wohlgefällige Vorhaben 
zuftand gebracht und dasfelbe Sonntags vorher der evangelifch lutherifchen Gemeinde von der 
Kantzcl zu verkündigen, mittlerweilen aber mit Säubern und Ausbefferung gedachter Kirche nichts 
verabfäumt, vielmehr damit fleißig fortgefahren, um clieles Gotteshaus alfo bereit gemacht werden 
folle, wie es nach Zeit und Umftänden immer nur möglich fein könne. 

Nach diefer löblichen äußerft lorgfältig vorgekehrten Veranftaltung befand lieh eingangs der 
Kirche rechter Hand ein etwas erhöhtes Mauerwerk, welches von vorne mit Schreinerarbeit bekleidet 
und mit einem fchwarzen Tuch behängt gewefen und dermahlen anftatt der Kantzel gedient hatte. 

Nebenan ftand eine Lehnbank für die 4 Herrn ministros ecclesiae. 
Gegenüber nabmen die in ziemlicher Anzahl erfchienenen Herren des dreizehner und Äußeren 

Raths, wie auch die höheren und niederen Herrn Stadtbedienten auf den dafelbft längs den Pfeilern 
rangiert gewefenen Lehn- und anderen Bänken ihre angewiefenen Plätze ein. Unter und hinter den 
gewölbten Pfeilern ordnete fich die in ftarker Menge fidi eingefundene Bürgerlchaft männlichen 
Gefchlechts. Und das weibliche hatte feinen Stand und Plätze mitten in der Kirdie. 

Den Gottesdienft felbft belangend fo hat denfelben wegen einer dem Herrn Pfarrer seniori Beer 
vorgefallenen Leichenpredigt der ihm in dem Dienft folgende Herr Pfarrer Heybach verrichtet. 

Der Anfang des Gottesdienftes gefdiah mit dem herrlichen Lob-und Danklied: Lobet den Herren, 
den gütigen König der Ehren, und nach geendigtem Gefang ftund Herr Pfarrer Heybach auf und 
gab der diriftlichen Verfammlung anfänglidi eine kurze doch hinlängliche Nachricht von dem vor 
8 Tagen gefeierten Jubiläum. Er las hierauf den in den gewöhnlichen Betftunden in der Ordnung 
gefolgten und auf gegenwärtige Begebenheit fich fehr wohl gefchickten3 Pfalmen. Und nachdem er 
diefen ausgelegt gehabt, fo ermunterte er hierauf die andächtige Gemeinde nach dem Beifpiel des 
Affaph als Sänger des vorgenannten Pfalmes zum Dank und Lob gegen den Allerhöchffen erbaulich 
auf, I prach hierauf den Segen und der Schluß des Gottesdienftes wurde mit dem ebenfalls erbaulichen 
Danklied: „Nun danket alle Gott” und mit Erhebung einer ziemlich reich ausgefallenen Kollekte 
ohne die geringfte Störung dergeftalten höchft erfreulich gemacht, daß wir nicht allein die größte 
Urfach haben dem grundgütigen Gott für cliefe befonders erwiefene hohe geiftliche Wohlthat und 
Gnade demüthigft zu danken, fondern hauptfächlich darauf auch zu denken und zu forgen, daß diefes 
uns wiederum gefchenkte Gotteshaus in baldigfte Möglichkeit völlig reparirt, und durch Übertragung 
der heiligen und feelforgerlichen Aufgaben feinem gewidmeten heiligen Dienft vollkommen wieder 
zugeführt werden möchte. 

K n o d e. 

s Allaph werden die Pfalmen 50, 73'—83 zugefdirieben. Es handelt fich alfo wohl um Pfalm 74, 1 — 12. 
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Der Eindruck, den diefer Gottesdienft hinterließ, war fo ftark, daß ein paar Tage fpäter lutherifche 
Bürger an den Rat die dringende Bitte richteten, in der Magnuskirche weiter Gottesdienft zu halten. 
Sie befürchteten, daß das Fehlen der Fenfter, der Stühle und anderer zu einem Gotteshaus gehörigen 
Stücke den Magiftrat veranlaßen könnte, auf weitere Gottesdienfte zu verzichten, zumal auch das 
Andreasftift in ganz ungerechtfertigter Weife die Kirche für fich in Anfpruch nehme. Gleichzeitig 
machten fie den Vorlchlag, aus ihren Reihen Geld für die Wiederherftellung der Kirche zu fammeln. 

Die Befürchtung, daß ein Einfprudh von katholifcher Seite die begonnenen Arbeiten verzögern 
könne, war nicht unbegründet. Tatfächlich befchwerte fich der Dekan des Andreasftiftes Georg Adam 
Tavernier zwei Tage nach diefem Gottesdienft bei dem Notar Raymund Wayß, daß der Rat in der 
dem Stift gehörigen Magnuskirche wiederum Gottesdienft habe verrichten lallen und beauftragte ihn, 
gegen den Rat hefchwerdeführend vorzugehen. Der Rat erwiderte, daß er fchon feit undenklichen 
Zeiten im Befitz der Kirche fei und feines \S iffens fei auch vor der Zerftörung der Stadt niemals 
katholifcher Gottesdienft darin abgehalten worden. 

Zum Beweis für feine Behauptung ließ er ähnlich wie im Jahre 1737 neun Bürger und Bürgerinnen, 
die fich der Zeit vor dem Stadtbrand noch erinnern konnten, durch den Notar Fabricius vernehmen. 
Diefe Zeugen waren: 

Johannes Geyer, alter Städtmeifter und Rathsfenior, 1Ö74 in Worms geboren 
Bartholomäus Gloxin, alter Schultheiß, 1Ö79 in Worms geboren 
Johannes Lamprecht, 1668 zu Alzey geboren 
Anna Maria Arnoldi geh. Hoffmännin, 1674 in Worms geboren 
Wwe. Gertraud Hortzberg, 1Ö77 in Worms geboren 
Johannes Haas, Kirfdiner, 1075 in Worms geboren 
Georg Friedrich Geyer, Krämer, 1075 in Worms geboren 
Georg Hagsloch, Wingertsmann, 1667 in Worms geboren 
Anna Katharina Leidinger geh. Hohlin, 1079 geboren. 

Die beiden zuerft genannten Zeugen waren bereits 1737 vernommen worden. Alle heftätigten, daß 
fie vor dem Brand hei dem Schulmeifter Johann Jacob Ruft zur Schule gingen. Sonn- und Feiertags 
fei Ruft mit ihnen zum Gottesdienft gegangen, nachdem mit den drei im Turm gehangenen Glocken 
geläutet worden fei. Ruft habe die Orgel gefpielt und meift habe der blinde Pfarrer Grießinger ge- 
predigt. Keiner diefer Zeugen konnte fich erinnern, daß in der Magnuskirche jemals katholifcher 
Gottesdienft gehalten worden fei. 

Von Interefle ift eine Ausfage der Witwe Hortzberg, die mitteilte, daß über dem Beinhaus der 
Magnuskirche folgender Reim geftanden habe: 

„Gott ift wahrhaftig und gerecht, 
Hier liegt der Herr und auch der Knecht, 
Ihr Weltweifen tret herbei, 
Und feht, welcher Knecht oder Herr fei. 
Wie ihr feid, waren wir auf Erden, 
Und wie wir find, müßt ihr auch werden.” 

Durch cliefen letzten Verfuch des Andreasftifts zur Wegnahme der Kirche ließ fich der Rat in keiner 
Weife beeinfluffen, er beantwortete den Proteft des Stifts mit clenfelben Begründungen wie alle 
früheren Einfprüche und betrieb mittlerweile die Fertigftellung mit befondcrem Nachdruck. Am 
l8. November 1755 wurde Bürgermeifter Trapp zum Kollektor ernannt und gleichzeitig dem Rats- 
mitglied Eberts die Aullicht hei den Wiederherftellungsarbeiten übertragen. 

In kaum acht Monaten wurde die Kirche mit einem Aufwand von 1021 Gulden im Innern wieder- 
hergeftellt, mit Altar, Kanzel, Sakriftei und Geftühl verfehen. Bei cliefen Arbeiten waren die nach- 
ftehend angeführten Handwerker hefchäftigt: 

Die Maurermeifter: 
Die Steinhauer: 
Die Zimmermeifter: 
Die Schloffermeifter: 
Die Dachdechermeifter 
Die Glafermeifter: 
Die Schreinermeifter: 

Blattner, Gottfried Lang, Wilhelm Lang und Zängerlein 
Tollemius und Rapp aus Ebertsheim 
Büttner, Heinlein und Rühl 
Deckenbach, Graus, Muhm und Winter 
Weber und Zirkelbach 
Blümler, Dackermann, Goldhahn, Lichtenherger und Scherer 
Böhmer, Bonfelius, Franck, Glorander, Aureus Kerl, 
( hriftoph Kerl, Kümpell, Andreas Lang, Rheinfelder, 
Schröder und Schwindt. 
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Viele Arbeiten find von Handwerksmeiftern und Bürgern unentgeltlich ausgefiihrt worden. Die 
Kollektor-Rechnung der Jahre 1755 und 1756 fagt hierüber: 

„Die fämtliche Weißbänder haben alle weißbänder Arbeit gegen einen Trunk W ein gethan. 
Die mehrfte Arbeit bey dem Ausräumen der Kirdi ifi: durch Bürgern und Beyfaflen gegen ein 
Glas Wein und Stück Brod dazu ohn entgeldlich gefchehen. 
Deßgleichen haben auch ihrer viele, welche Plercle und Geichirr haben, mit Wegfchaffung des 
ausgeworfenen Grundes der Kirche ohn entgeldlich fiattliche Dienfte gethan.” 

Außerdem haben eine große Anzahl Handwerksmeifter beträchtliche Nachläffe an den Rechnungen 
gewährt, die fich insgefamt auf 232 Gulden beliefen. 

Beim Aufräumen der Kirche fanden fich im Brandfchutt eine Anzahl alter Grabfteine. Der Magi- 
flrat beauftragte durch den regierenden Städtmeifter Johannes Baumann am 8. Januar 1756 den 
Notar Fabricius mit der genauen Aufnahme diefer Epitaphien, die von deffen Kanzliften Reuß vor- 
genommen wurde. Die bervorragencUchöne Urkunde, in der fämtliche Steine abgezeichnet find, befagt: 

„Vorftehende 2Q Grabfteine find bey wieder Aufräumung des Sdnitts 
in der Kirche ad. St. Magnum alfo befunden und von mir accurat 
abgefchrieben worden. 

Worms, den 10. May 1756 
Job. Friedrich Reuß 

Cancellifte.” 
Gleichwie nun alle diefe vorftehende zwantzig acht1 abgezeichnete GrabfchriflJen, von mir und mehr 
vermehlten meinen beyden glaubfchafiten Gezeugen, mit denen alten ausgehauenen, in folcher alten 
verfallenen Kirche, bey der tviederauffraumung, Vorgefundenen Grabfteinen collationiret und in 
allen Stücken, fo vielman noch wahrnehmen können, conform und accurat abgezeichnet befunden 
worden; Alfo habe ich darüber gegenwärtiges Inftrumentum publicum außgefertigt, eigenhändig 
unterfchrieben und mit meinem Notariats-Signet corroborirt, auch durch die Plenen Zeugen folches 
mit unterfchreiben laffen. 

Actum ut supra. In ftclem praemissorum. 
Georgius Arnoldus Fabricius, Imperiali authoritate Notarius publ. 

et juratus, desuper requisitus. 
Wolfgang, Fleinrich Schmoll genannt Eißenwerth 
Advocatus Ordinarius alhier, qua testis requisitus. 

Joannes FJermannus Trapp 
Advocatus Ordinarius dahier qua testis requisitus 

Auf den damals Vorgefundenen Grabfteinen waren folgende Namen verzeichnet: 
Stein Nr. 

Stein Nr. 

Stein Nr. 

Stein Nr. 

Stein Nr. 
Stein Nr. 

Stein Nr. 
Stein Nr. 
Stein Nr. 

1: Ludwig Andreas Lemble 
von und zu Reinhertzbofen 

geft. 2Q. März 1635 
2: Efther, Gräfin zu Leiningen 

Frau zu Wefterburg, Schauenburg 
und Forbach 

3: Johann Chriftoph von Gottfarth 
geft. I6f6 und feine Ehefrau 

Amalia von Gottfahrt geh. Horneck 
von Weinheim, geft. 1636 

4: Johannes Chriftopherus Marchard 
geft. l6l7 

5: Johann von Franckfordi, geft. 1448 
6: Hans Cafpar Kechler von Schwandorf 

I ürftl. Württemberg. Capitain 
geft.l660 

7: Frau Katherine Großin, geft. 1505 
8: Name unleferlich, geft. 1427 
9: Jungfrau I.va Sulanna von Adelheim 

geft. I635 
4 Ein unleferlidier Stein wurde nidit abgezeichnet. 
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Stein Nr. 10: Frau des Doktors Petri von Laudenburg 
geft. 1432 

Stein Nr. 11: Katherine Unterkauffer, geft. 1514 
Stein Nr. 12: Kind Maria Elifabetha von Wallbrunn 

geft. l620 1 Vs Jabre alt 
Kind Anna Maria von Wallbrunn 

geft. 1625 22 Wochen alt 
Stein Nr. 13: Cles genannt Fink, geft. 1483 
Stein Nr. 14: Bonnin von Wachenheini, geft. 1630 
Stein Nr. 15: Jacobus Daniel Fabricius, geft. 1638 

(war I625—I638 crfter evangelildier 
Pfarrer in Worms) 

Stein Nr. 16: Ernft von M. (unleferlicb), geft. I44S 
Katharina Jungierin, geft. 1479 

Stein Nr. 17: Margaretha von Enslingen 
Gemahlin des Chriftoph von Bathefteyn 

geft. 1449 
Stein Nr. l8: Hans Chriftoffel .... und zu Wonsheim 

geft. 1623 
Stein Nr. IQ: Johannes Jungler, geft. 1483 

Hans Vifch, geft. 1521 
Stein Nr. 20: Margaretha Vinck, geft. 14?5 
Stein Nr. 21: Chriftina von Witerswir, 

geft. 1470 
Stein Nr. 22: Jacob Flach, geft. 15?5 

Des Raths und derzeit diefer Kirche Juraten 
Stein Nr. 23: Damals unleidlich 
Stein Nr. 24: Jacob Walter, geft. 1566 

Alter Stettmeifter zu Worms 
Stein Nr. 25: Agnes Dielmann, geft. 1390 

Jacob von Didesheim 
Stein Nr. 26: Jörg Geuder, geft. 1548 

Alter Stettmeifter zu Worms 
Stein Nr. 27: Nicolaus, Priefter diefer Pfarrei 

geft.1318 
Stein Nr. 28: Johann Stephan von Cronftetten 

geft. 1624, Alter Stettmeifter 

Die fchönften diefer Steine kamen vor Jahren ins Paulusmufeum und zieren heute den Kreuzgang 
des ehemaligen Andreasftifts. Es find dies die unter Nr. 1, 15, 16 und 19 genannten Epitaphien. 
Die Steine Nr. 3; 4> 5> 6, 7, 9, 11, 13, 14, 17, '8, 20, 21, 25 und 26 wurden in den Seitenfchiffen der 
Magnuskirche wieder aufgeftellt, nachdem lie vorher als I ußbodenbelag zum größten Teil unter dem 
Geftühl verwendet waren. Der fehr (chöne Stein des Städtmeifters von Cronftetten, der hinter dem 
Altar lag, war leider fo mürbe geworden, daß er lall zu Staub zerfiel. Die Steine Nr. 8, 10, 22, 24 
und 27 liegen noch im Hof der Kirche und follen bei Gelegenheit aufgeftellt werden. Außerdem 
wurde bei den jetzt vollendeten Arbeiten ein Grabftein gefunden, der in dem Verzeichnis des Notars 
Fabricius nicht enthalten ift und wahrlcheinlich von dem neben der Kirche gelegenen Friedhof her- 
rührt. Seine äußere Befchriftung lautet: 

A. D. 12Q0 am Nikolaustag ftarb 
Cunig, Civis Wormatiensis. 

Im Innern cles Steines fleht: 

A. D. 1452 am 11. Dez. ftarb 
Katharina Frau von Johann Befeler. 

Auch diefer Stein befindet lieh heute im füdlichen Seitenfchift. 
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Gleichzeitig mit den Wiederherftellungsarbeiten forgte der Rat für eine würdige Ausftattung des 
Kiichenraumes und ließ drei Deckengemälde, darftellend die Verklarung, die Auferftehung und die 
Himmelfahrt durch den Maler Seekatz zum Gefamtpreis von 30 Gulden ausführen. Leider konnte 
noch nicht feftgeftellt werden, welcher aus der großen Malerfamilie Seekatz der Schöpfer der Bilder 
ifh Es kommen aber hierfür allein in Betracht 

Johann Gonrad Seekatz, geh. 1719 in Grünftadt, geft. 1768 als kurfürftlicher Hofmaler in 
Darmftadt, 

Maitin Seekatz, Sohn des Johann \lartin Seekatz aus Grünftadt, der in Worms arbeitete 
und 1765 ftarh. 

Johann Ludwig Seekatz, Maler und Ratsherr in Worms, heiratete hier 174s und sab 177s 
den Ratsfitz auf. 

Mit großer Wahrfcheinlichkeit kann angenommen werden, daß die Bilder von einem der beiden 
zuletzt Genannten gemalt find. Das vierte über der Empore liegende Bild, die Taufe Chrifti, ift fpäter 
ausgeführt und fowohl in der Darftellung als auch in der Farbengebung ziemlich unbedeutend. Der 
Maler ift noch unbekannt. Die Kanzel, die auch jetzt wieder aufgeftellt wurde, hat Schreinermeifter 
Bohner 1756 angefertigt. 

ln der wiederhergeflellten Kirche fand am Pfingftfonntag, den 6. Juni 1756, morgens um 7 Uhr 
der erfte Gottesdienft ftatt. Das Ratsprotokoll vom 25. Mai 1756 hefagt hierüber: 

„ Der Vorfchlag des Confifloriums wird mit der Abänderung genehmigt, daß anflatt Pfingflmontag 
Nachmittag mittelft Einftellung des Gottesdienftes in der alten Kirche auf den Hl. Pfingftfonntag 
Morgens um 7 Uhr in der Magnuskirche und hingegen um 9 Uhr in der neuen Kirche Gottes- 
dienft gehalten werden tollte.” 

Uber die Fortfetzung der Gottesdienfie machte das Konfifiorium am Q. Auguft 1756 den Vorfchlag, 
Sonntags alle 3 \S ochen den Frühgottesdienfl und an jedem Feiertag die Nachmittagspredigt in der 
Kirche zu halten, ferner an 2 Feiertagen im Sommer das Abendmahl darinnen zu reichen. Der Rat 
fchloß fleh dem Vorfchlag an. 

An der weiteren Ausgeftaltung der Kirche wurde noch einige Jahre gearbeitet. 1758 erhielten die 
Pfarrflühle gefchnitzte Auffätze, 1759 wurde eine neue Empore eingebaut und der reich gefchnitzte 
Schalldeckel über der Kanzel von Schreinermeifter Kerl angebracht. Zweifellos handelte es fleh hier- 
bei um die Empore im Chor, die jetzt wieder hefeitigt wurde. Im Mai 1760 erhielt die Kirche auch 
endlich wieder eine Orgel; Orgelmacher Linck lieferte fie um den Preis von 440 Gulden, wozu Peter 
Ehrenberger durch Vermächtnis den Betrag von 75 Gulden beifteuerte. Das heute noch vorhandene 
Orgelgehäufe wurde von dem Maler Seekatz angeftrichen, wofür er 27 fl. 30 Kr. erhielt, alfo fall 
ebenfoviel als 4 Jahre zuvor für die Deckengemälde. 

Ende des Jahres 1761 fchloß Philipp Dietrich 1 rapp die Ausgahehücher für alle Inftandfetzungs- 
arbeiten ah. Einfchließlich der Koften für den Wiederaufbau eines kleinen neben der Kirche flehen- 
den Häuschens, das für die Folge als Küfterwohnung diente, waren von 1755- >761 insgefamt 
2245 fl. 44M Kr. ausgegeben. Diefe Summe verteilt fleh auf: 

Maurerarbeit 50.3 R 07 
Steinhauerarbeit 38 „ 10 
Zimmerarbeit 2Ö0 „ 47K 
Dachdeckerarbeit 42 „ 09 
Schreinerarbeit 571 „ 40 
Spenglerarbeit — „ 48 
Glaferarbeit 69 „ 59 
Tüncherarbeit 2 „ 46 
Schloflerarbeit 2l8 „ 19 
Häfn erarbeit 1 „ 20 
Malerei 30 » — 
Orgel einfchl. Anfirich 479 » 10 
Verfchiedene Arbeiten 27 „ 29 

Kr. 

zuf. 2245 fl. 44)4 Kr. 
War fo die Kirche im Innern vollftändig ausgebaut und fanden regelmäßig Gottesdienfie darin ftatt, 
fo war doch noch der Turm zerftört. W ie am Dom und anderen Kirchen hatten die Franzofen bei 
der Stadtverwüflung I6S9 auch in das I urmmauerwerk der Magnuskirche Minenkammern gefchlagen, 
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um den Turm zu fprengen. Die Sprengung unterblieb, aber die große Stbwäduing des Mauerwerks 
durch die Minenkammern bildete eine große Gefahr für die StancUidierheit des Turmes, die im Juli 
1700 durch Zumauern der Löcher befeitigt wurde. Im übrigen aber gefchah am Turm nichts, fo daß 
das Mauerwerk und befonders die Decke, die das Kircheninnere ablchloß, großen Schaden litt. Im 
Juli 1771 berichtet der Kollektor der Magnuskirche hierüber: 

„Bei einer cliefer Tage gehabten Reparation auf dem St. Magnus Kirchdach fand den gewölbten 
Bogen des Thurms, delfen Decke in die Kirche gehet, von dem durch den offenen Thurm herab- 
fallenden Regenwaffer und befonders im Winter durch den Schnee dergeftalt von Salpeter 
angegriffen, daß nach aller werkverffändigen Meinung der Einfturz cliefes Gewölbes zu be- 
folgen wäre, falls der Thurm länger ohne Dach gelaffen würde, zumal da befagtes Gewölbe 
wohl 3 Schuh hoch mit feuchtem Grund und Steinen bedeckt, mit Gras bewachfen und wegen 
offenem Thurm niemals trocken werden kann. Dies zeige ich fdiuldigft an, um einem zu befor- 
genclen Unglück bei Zeiten vorzubeugen, zu dem Ende habe mir beiliegende Überfchläge von 
einem geringmöglichften Dachwerk auf dem Thurm verfertigen lallen, ohne welches diefem Übel 
nicht abzuhelfen ift.” 

Dem Bericht lagen zwei Koftenanfdiläge über Zimmer- und Dachdeckerarbeit bei mit zufammen 242 fl. 
31 Kr. Der Rat plante hierauf ein billigeres Notdach zu errichten, aber audi dazu fehlte es anfcheinend 
an Geld, denn der Turm blieb noch bis ins Jahr l844> alfo 155 Jahre nach dem Stadtbrand, ohne 
Dach. Man kann (ich wohl vorftellen, in welchem Zuftand er war, als die Großh. Hefflfdie Oberbau- 
direktion in Darmftadt dem damaligen Kreisbaumeifter Waibier in Worms den Auftrag gab, Pläne 
und Koftenanfchläge über den Wiederaufbau des Turmes anzufertigen. Waibier berichtete am 
10. Juni 1844: 

„Der alte Thurm ift 85 Fuß 5 Zoll (21,38 m) hodi, er befteht aus 4 Stockwerken, von denen das 
untere, welches zugleich einen Theil des Innern der Magnuskirche bildet, durch ein Kreuzgewölbe 
gefchloffen ift. Zu den übrigen Stockwerken fehlen alle Gebälke, auch mangelt jede Bedeckung 
des Thurmes, fo daß die obere Seite des Kreuzgewölbes unmittelbar jeder Einwirkung der 
Witterung ausgefetzt ift und weßhalb denn auch die untere Kreuzgewölbefläche in der Kirche 
ftets feucht ift und derVerputz auf derfelben lieh abblättert und herunter fällt. Der ganze Thurm 
ift zum T heil aus Batkfteinen und zum Theil aus Bruch- oder Ffaufteinen von fehr verlchiedener 
Größe erbaut. Die Fenftereinlaffungen beftehen aus Ffaufteinen, welcher aber fo wie die in der 
Mitte der Doppelfenfter angebrachten Säulchen und Plöftchen durch die \V itterung und fonftige 
im Laufe der Zeit ftattgefundenen gewaltfamcn äußeren Einwirkungen fehr zerftört lind. Die 
beiden aus Ffaufteinen beftehenden Gurtgefimfe an dem T hurm find ebenfalls größten Theils 
zerftört und belchädigt. Das übrige Mauerwerk des Thurmes aber hat noch feine F eftigkeit. Der 
ganze T hurm war urfprünglich aut feinen vier äußeren Seiten in Mörteleinputz geftellt, von 
welchem aber auf den Wetterfeiten kaum noch Spuren bemerkbar lind. Über die Fferftellung 
cliefes Thurmes ift ein detaillirter Koftenanlchlag beigefügt unter Anfchluß der demfelben zu 
Grunde gelegten Zeichnung, wonach lieh die K ollen auf 2521 Gulden 39 Kreuzer belaufen werden. 

Schließlich ift zu bemerken, daß wie auch Ichon aus dem der T hurmzeichnung beigefügten 
1 heil der hinteren Eaffade der Magnuskirche dahier erbchtlich, cliefes Gebäude durchaus keinen 
architektonilchen Wert hat, fehr klein und eng ift, und mehr einem ökonomiegebäucle ähnlich 
lieht, als einen kirchlichen Charakter trägt. Überlegt und erwägt man aber auch noch, daß zwei 
fehr geräumige evangelifehe Kirchen, nämlich die Dreifaltigkeitskirche und die Friedrichskirche 
dahier beftehen, welche mehr als den erforderlichen Raum zum gottesdienftlichen Gebrauche 
clarbieten, indem bekanntlich nie zu gleicher Zeit in beiden Kirchen Gottesdienft gehalten wird 
und alfo immer eine derfelben leer lieht, fo muß es in derThat auffallen, w ie der evangelifehe 
Kirchenvorfland zu der Entfchließung kommen und den Antrag Hellen konnte, auf die dritte, 
durchaus überflüffige Kirdie einen fo bedeutenden Kollenbetrag zu verwenden, wozu ihm 
überhaupt die erforderlichen Geldmittel mangeln und erll durch w ohlwollende Unterllützungen, 
durch anzuordnende Kollekten und fogar durch Umlagen aut die evangelilchen Gemeinde- 
glieder aufgebracht werden follen, w elche Quellen aber bekanntlich doch nur in folchen I ällen 
von den höheren Behörden flüffig gemacht w erden können und dürfen, wenn wirkliches und 
wahres Bedürfniß vorliegt und cliefes gehörig nachgewiefen ift.” 

Neunzig Jahre zuvor hatten die Bürger der Stadt unter unfaßlich fcheinenden Opfern ihre Magnus- 
kirche w ieder aufgebaut, als kleinlichfter Sinn und gänzliche Verftändnislofigkeit für den inneren 
Wert des Überlieferten und für die Pflicht zu feiner Erhaltung den Aufbau des Turmes und 
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damit audi die weitere Erhaltung der Kirche als überflüffig bezeichnete. Das war immer noch der 
Geift, der zu Beginn des IQ. Jahrhunderts uns um eine Johanniskirche bringen konnte, der Geilt, 
der fchlimmer wütete als der große Brand des Jahres lÖSQ. Blutenden Herzens empfinden wir heute 
die Unfähigkeit des Gefihlechts vor hundert Jahren, das Erbe der Väter zu bewahren. 

Glücklicherweife haben fich damals weder der Kirchenvorftand noch das Oberkonfiftorium irre 
machen laßen, obwohl die Großh. Heffifche Oberbaudirektion am 17. Juni 1844 dem Oberkonfiftorium 
anheimgab, „unter den in dem Bericht des Kreisbaumeifters Waibler angeführten VerhältnifTen auf 
die Vornahme des ganzen Bauwefens zu verziditen.” 

Am 22. April 1845 ftellte das Oberkonf iftorium die erforderliche Baufumme zur Verfügung und am 
2Q. Mai desfelben Jahres wurden fämtliche Arbeiten in Worms, wie es damals noch üblich war, ver- 
fteigert. Hierbei erhielten als Wenigftfordernde den Zufchlag: 

Für die Maurerarbeit Philipp Straub zu 
„ „ Steinhauerarbeit Philipp Kleber „ 
„ „ Zimmerarbeit Salomon Bender „ 
„ „ Dachdeckerarbeit Jakob Lucht „ 
„ „ Schreinerarbeit Wilh. Rocker „ 
„ „ Schlofferarbeit Jak. Heintz „ 
„ „ Weißhinderarbeit Phil. Straub „ 

zuf. 226t fl. 30 Kr. 

Im Sommer 1845 wurden die Arbeiten ausgeführt. Die Gurtgefimfe und die Fenfterumrahmungen 
wurden fo weit es nötig war erneuert. Eine neue fteinerne Bekrönung wurde in der Höhe des alten 
Turmabfchlufles ausgeführt und der fpitze Helm mit dem Abfchlußkreuz aufgefetzt. Außen erhielt 
der Turm neuen Verputz. 

Vollendet war nun die Wiederherftellung der alten, lieben Kirche, noch aber fehlten als Krönung 
des Werks das Geläut. Dreißig Jahre follten noch vergehen, ehe nach Beendigung des deutfch- 
franzöfifchen Krieges auch diefem Mangel abgeholfen werden konnte. Ob man damals nicht wußte, 
daß vor dem Jahre t68Q drei Glocken im Turm hingen, oder ob die Mittel für ein folches Geläut 
nicht aufgebracht werden konnten, kurzum man fchuf nur die eine Glocke, die heute nodi vorhanden 
ift und die uns ihre Gelchichte felbft erzählen foll. 

Auf ihrer einen Seite fleht in Erz gegoffen: 

„1874 als Eduard Keim, Karl Müller, Wilhelm Bender und Martin Waas die Geiftlichen der 
evangelifthen Gemeinde zu Worms waren, wurde ich aus eroberten franzöfifchen Kanonen 
von A. Hamm in Frankenthal gegoffen.” 

Und auf der anderen Seite ift zu lefen: 

„Mein lieb Magnuskirchlein war 
Seit dem Jahr der Glocke bar 
Als der Melac häufte. 
Jetzt in dem Franzofenkrieg 
Gab der große Gott uns Sieg 
Daß dem Franzmann graufte. 
Friede ward, Kanonenguß 
Gab mit feinem Fürftengruß 
Ludwig, hoch zu preifen! 
Sprach: Macht eine Glocke draus! 
Und fo fchweb ich ob dem Haus 
Friedensglock geheißen."’ 

293 A. 
974 „ 
400 „ 
299 „ 

52 „ 30 Kr. 
158 „ 
85 „ 

385 


	WG_I 1.-10. Band_403
	WG_I 1.-10. Band_404
	WG_I 1.-10. Band_405
	WG_I 1.-10. Band_406
	WG_I 1.-10. Band_407
	WG_I 1.-10. Band_408
	WG_I 1.-10. Band_409
	WG_I 1.-10. Band_410
	WG_I 1.-10. Band_411
	WG_I 1.-10. Band_412
	WG_I 1.-10. Band_413
	WG_I 1.-10. Band_414
	WG_I 1.-10. Band_415
	WG_I 1.-10. Band_416
	WG_I 1.-10. Band_417
	WG_I 1.-10. Band_418
	WG_I 1.-10. Band_419
	WG_I 1.-10. Band_420
	WG_I 1.-10. Band_421
	WG_I 1.-10. Band_422
	WG_I 1.-10. Band_423

